
 

 

 

Az.: 50-S-60/22 Münster, 03.05.2021 

  

 

Elternbrief - Schülerbeförderung zu den LWL-Förderschulen  

Tragen einer FFP2-Maske im Schulbus 

 

  

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

sicherlich haben Sie die jüngsten Anpassungen im Infektionsschutzgesetz (Stichwort 

Bundesnotbremse“) in den Medien bereits intensiv erfolgt. 

 

Auch auf die Beförderung Ihrer Kinder in den Schulbussen wirken sich die aktuellen Änderungen aus. 

 

Nach den aktuellen Vorgaben des Bundes und des Landes NRW müssen alle Fahrgäste im 

öffentlichen Nahverkehr und auch in der Schülerbeförderung während der Fahrt eine 

Atemschutzmaske des Schutzstandards FFP2 jeweils oder diesen vergleichbare Masken (insbesondere 

KN95/N95) oder höher tragen. 

 

Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur für:  

 

 Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr,  

 Kinder, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können (hier weiterhin Nachweis 

durch ärztliches Attest).  

 gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizieren, sowie 

ihre Begleitpersonen grundsätzlich von der Maskenpflicht ausgenommen. 
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An die Eltern der  

Schülerinnen und Schüler 

der LWL-Schulen 

 

über die Schulleitungen 

 

 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 

Freitag 08:30-12:30 Uhr 

 

Servicezeiten: 

 

 

Ansprechpartnerin: 

Maren Steens / Dr. Ingo Bosse 

 

Tel.:  0251 591-3694 

Fax: 0251 591-266 

E-Mail: maren.steens@lwl.org  

LWL-Schulen-Dezernat Jugend und Schule 
LWL-Schulen 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 

Telefon: 0251 591-01 

Internet: www.lwl-schulen.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 

Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 

Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
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BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 

IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
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In diesem Zusammenhang möchten wir folgenden Hinweis geben: 

 

Auch wenn das geänderte Infektionsschutzgesetz grundsätzlich keine Maskenpflicht für 

gehörlose und schwerhörige Fahrgäste vorsieht, raten wir im Interesse des Infektionsschutzes 

Ihren Kindern dazu, während der Beförderung eine Maske zu tragen, sofern ihnen das möglich 

und zumutbar ist. 

 

 

Sofern Ihre Kinder nicht unter die o.g. Ausnahmen fallen, müssen wir Sie daher bitten, sie für die 

Beförderung im Schulbus mit FFP2-Masken auszustatten. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Ihre Bemühungen und wünschen Ihren Kindern 

weiterhin eine gute Fahrt zur Schule und eine gesunde Schulzeit.  

 

 

 

Freundliche Grüße  

i.A. 

gez. 

Dr. Ingo Bosse 


